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76 Abschnitt 2. Das friesische Textproblem .

Form der Rechtsdarstellung , gleichsam um ein Element der
friesischen Rechtssprache , das den Übersetzern aus ihrer
Umwelt ebenso bekannt war , wie die andern Elemente der
Rechtssprache . Weshalb sollten sie die Form , in der sie ge¬
wohnt waren , Rechtsnormen zu hören , nicht bei ihrer schrift¬
lichen Aufzeichnung anwenden ? Eine höhere Bewertung der
Formverschiedenheit würde ebenso wie die Ausführungen von
Kogel auf einer Unterschätzung desjenigen Vorstellungsgehalts
beruhen , den die Übersetzer aus eigenem beibringen konnten .

Die Gesamtabwägung der besprochenen Anhaltspunkte scheint
mir mit Sicherheit zu ergeben , daß der Lateintext in der Tat
die Grundübersetzung gewesen ist und die friesischen Texte
nur Rückübersetzungen sind .

III . Für die Übersetzungslehre ist folgendes festzustellen :
1 . Die Grundübersetzung ist eine Übersetzung zu Protokoll

nach einer vorgesprochenen metrischen Lagsaga . Die Überset¬
zung ist ohne nachmalige Redaktion sofort zur Reinschrift
erfolgt. Der Translator ist , so merkwürdig dies scheinen mag ,
kein Friese gewesen.

2 . Die Rückübersetzungen zeigen im Gegensatz zu der Grund¬
übersetzung den Typ der Hausarbeit . Es sind rechtskundige
Leute gewesen, die gearbeitet haben . Und sie haben sich mit
großer Sorgfalt bemüht , dem durch die Übersetzungsfehler
verderbten Lateintexte einen verständigen Sinn abzugewinnen .
Sie haben auch , freilich nur bei ganz offenkundigen Fehlern ,
die Berichtigung nicht gescheut .

b) Sonstige Ergebnisse für die Textgeschichte . § 18.
1 . Die Eigenart des Übersetzungsvorgangs , durch den der

Lateintext entstanden ist , gestattet auch in gewissem Umfang
einen Schluß auf den Entstehungsanlaß , v . Richthofen x

) sah
in dem Lateintexte » eine Abschrift mehrerer alter friesischer
Rechtsstatuten , denen der Verfasser eigene Sätze beigefügt
hat , um durch sein Machwerk ein Hilfsmittel für die Kennt¬
nis des geltenden Rechts herzustellen « . Diese Auffassung kann
ich nicht teilen . Es handelt sich nicht um eine Abschrift mehre -
rer , getrennt von verschiedenen Personen übersetzter Satzun¬
gen, sondern es liegt, wenn auch in Abschrift , eine von der-

x) Untersuchungen I S . 20 , 27 .
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selben Person vollzogene Übersetzung der ihr mündlich vor¬

getragenen Rechtsquellen vor . Ferner ist diese Übersetzung
m . E . nicht als privates Unternehmen aufzufassen , sondern

als ein amtlich veranlaßtes Protokoll über die Beschlüsse

einer die alten Rechtsnormen bestätigenden und auch ergänzen¬
den (Küre 11 ) Versammlung . Die private Entstehung aus dem

Wunsche , ein Hilfsmittel für die Anwendung des geltenden
Rechts zu schaffen , würde schwer zu verstehen sein . Wer soll

diesen Wunsch gehabt haben ? Der Translator selbst hatte ihn

ganz sicher nicht , denn er kannte weder die Rechtstermino¬

logie der Friesen noch das bei ihnen geltende Recht (bihlia ,
xnara strid , Landrecht 4) . Er hatte diese Kenntnis nicht , und

hatte auch keine Veranlassung genommen , sie zu erhalten , wo

ihm selbst der Inhalt nicht verständlich sein konnte (Küre 4,
Küre 8 Landrecht 4) oder bei Revision unrichtig erscheinen

mußte (Küre 3 und Ohrenbußen ) . Wir müssen also annehmen ,
daß ein rechtskundiger , aber des Lateins unkundiger Friese

sich eines nichtfriesischen , rechtsunkundigen Translators be¬

dient hat , um sich ein Hilfsmittel zu schaffen . Aber welche

Hilfe sollte dieser Mann , der kein Latein konnte , und diese Un¬

kenntnis mit allen Urteilsfindern des Landes teilte, von einer

solchen Niederschrift erwarten ? Wie konnte er darauf kommen ,
als Helfer einen Mann zu wählen , der selbst nicht Friese war ?

Aber nicht nur die Zweckerwägung , sondern auch die Art

der Übersetzung schließt m . E . die private Veranlassung aus .

Bei einem privaten Unternehmen lag doch keine Veranlassung
vor, die Niederschrift eines Konzepts zu vermeiden und die

Hausarbeit durch das soviel schwierigere Extemporale zu er¬

setzen. Die Entschlüsse der Parteien mußten der Linie des

geringsten Widerstandes folgen . Gesetzt, es wäre doch die Über¬

setzung nach Diktat gewählt worden , dann wäre immer noch

keine Eile vorhanden gewesen, immer noch Gelegenheit zur

Erläuterung und Rücksprache . Solche Erläuterungen wären

im Interesse beider Teile gelegen. Auch die friesischen Rechts¬

kundigen der Vorzeit haben für die Feststellung der richtigen

Fassung keine Mühe gescheut , wenn sie Zeit hatten ; das be¬

weist die Technik der Rückübersetzungen ins Friesische . Aber

bei der Herstellung des Lateintextes fehlte es an solcher

Klärung . Seine Fehler schließen das Vorliegen einer Privat¬

arbeit aus . Diese Umstände führen zu der Annahme , daß die
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Übersetzung auf offizielle Veranlassung bei Genehmigung der
Rechtssatzungen durch eine normgebende Versammlung er¬
folgt ist.

2 . Durch diese Annahme wird auch der Umstand verständ¬
lich , daß der Übersetzer kein Friese war . Die Rechtssamm¬
lungen , insbesondere die Küren , enthalten auch Normen
öffentlichen Rechts , Privilegien , und zwar Privilegien des
friesischen Stammes gegenüber dem allgemeinen Reichsrecht
(z . R . Heerfahrtsprivileg ) . Nun dürfte es einleuchtend sein , daß
eine reichsrechtliche Genehmigung dieser Rechte ihre schrift¬
liche Fixierung , ihre Beurkundung mit sich brachte , die nach
der Gewohnheit des frühen Mittelalters die Übersetzung in
das Lateinische erforderte . Nur wenn schon ein Lateintext
vorhanden gewesen war , hätte auf ihn Bezug genommen wer¬
den können . Die Wahrscheinlichkeit überwiegt aber dafür , daß
ein Lateintext erst zugleich mit der Genehmigung entstanden
ist . Ein solcher amtlicher Anlaß erklärt allein die Übersetzung
protocollando mit ihren Eigentümlichkeiten . Und auch das
auffallendste Ergebnis unserer Nachprüfung , die Beobach¬
tung , daß der Translator gar kein Friese , der friesischen
Sprache nicht völlig mächtig und des friesischen Rechts nicht
kundig war , findet durch diese Annahme eine vielleicht über¬
raschende Aufklärung . Wir müssen uns die Interessenlage
vergegenwärtigen : Es handelt sich um wichtige Privilegien des
friesischen Stammes . Jeder Friese war deshalb beteiligt . Wenn
nun die Vertreter des Reiches Gewicht darauf legten , diese Pri¬
vilegien schriftlich zu bezeugen und zu begrenzen , so konnten
sie auch den Wunsch hegen , die wichtige Aufnahme der frie¬sischen Privilegien in ein lateinisches Protokoll einem Nicht¬friesen zu übertragen . Für lateinunkundige Analphabeten wardie Wahl des Translators ein Vertrauensakt . Aus anderenGründen wäre diese Wahl schwer verständlich . Die Annahme ,daß es an lateinkundigen Friesen fehlte , trifft für den Aachener
Reichstag im Jahre 802 wohl zu , würde aber für das 11 . Jahr¬hundert nicht wahrscheinlich sein .

3 . Die Zurückführung auf den Zeitpunkt der reichsrechtli¬chen Genehmigung 1
) gestattet auch Schlüsse auf die Zeit . Nach

0 Dafür spricht auch der Umstand , daß die 17 Küren und die 24 Land¬rechte ursprünglich in verschiedenen Gebieten entstanden sind und gegoltenhaben . Nur durch diese Annahme erklärt sich das Auftreten von Parallel -
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